
 

 

 

 

Information für Beschäftigte (TV-H) 
 

Meister-, Techniker- und Programmiererzulage 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass der Anspruch auf eine persönliche 
Zulage auch für Beschäftigte im Geltungsbereich des TV-H gilt, die nach dem 01.01.2010 
ihr Arbeitsverhältnis mit dem Land Hessen begründet und eine Tätigkeit übertragen 
bekommen haben, die nach altem Tarifrecht den Anspruch auf eine Techniker-, Meister- 
oder Programmiererzulage ausgelöst hat. Die tarifrechtliche Grundlage stellt § 17 Abs. 6 
TVÜ-H dar. In der Regel beinhaltet der TVÜ-H solche Regelungen, die für übergeleitete 
Beschäftigte gelten. Aufgrund des Fehlens einer Entgeltordnung zum TV-H gelten einige 
Eingruppierungsregelungen des § 17 TVÜ-H (Eingruppierung) auch für solche Beschäftigte, 
die nach in Kraft treten des TV-H eingestellt worden sind oder denen eine entsprechende 
Tätigkeit übertragen worden ist. 
 
Uns ist angetragen worden, dass es Neueinstellungen gegeben hat, bei denen 
Beschäftigten solche Tätigkeiten zugewiesen worden sind, die eine Technikerzulage 
rechtfertigen, denen jedoch die persönliche Zulage nach § 17 Abs. 6 TVÜ-H nicht gewährt 
worden ist. Die Technikerzulage ist statisch und beträgt 23,01 € monatlich. 
 
Beschäftigten, für die dieser Sachverhalt zutrifft, empfehlen wir die sofortige 
Geltendmachung des Anspruches noch im November 2012 (Beachte: tarifvertragliche 
Ausschlussfrist beträgt 6 Monate; § 37 Abs. 1 TV-H). 
 
Nicht immer stimmen wir mit den Durchführungshinweisen des Hessischen Ministeriums 
des Innern und für Sport überein. Zur Auslegung von § 17 Abs. 6 TVÜ-H sind diese aus 
unserer Sicht richtig und zutreffend: „Neueingestellte Beschäftigte (…), denen in der Zeit 
zwischen dem 01.01.2010 und dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung eine nach 
bisherigem Tarifrecht anspruchsbegründende (Angestellten-) Tätigkeit übertragen wird, 
erhalten nach § 17 Abs. 6 eine persönliche Zulage in Höhe der entfallenen Techniker-, 
Meister- und Programmiererzulage“ (S.56). 
 
 

Mitgliedschaft in ver.di lohnt sich! 
 

Mitglied werden – Rechtsschutz sichern! 
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